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Im Focus
»Briefmarkenentgelte« für Gastransport sind zulässig 
Das OLG Düsseldorf hat am 16.09.2020 – VI-3 Kart 750/19 (V) u.a. die Beschwerden einiger Fernleitungsnetzbetreiber sowie
 eines Gaslieferanten zurückgewiesen. Die Beschwerden richteten sich gegen die Einführung einheitlicher »Briefmarkenentgelte«
für den Gastransport durch die deutschen Fernleitungsnetze.
Hintergrund sind die neuen Vorgaben der Bundesnetzagentur (BNetzA) für die Preisbildung für Gasfernleitungsdienstleistungen
vom 29.03.2019. Vorher basierte die Preisbildung auf netzbetreiberindividuellen Kosten und wurde von den Gasfernleitungs -
betreibern (FNB) auf der Grundlage der jeweiligen Erlösobergrenzen in individuelle Entgelte umgesetzt. Die Neuregelung führt zu
 einem distanzunabhängigen einheitlichen »Briefmarkentarif« als Referenzpreis für Ein- und Ausspeiseentgelte. Dieser Brief -
markentarif entspreche europarechtlichen Vorgaben und ist nach Auffassung des OLG Düsseldorf auch unter Beachtung der
 Besonderheiten der deutschen Fernleitungslandschaft nicht zu beanstanden.
Ermittelt wird der Tarif, indem die genehmigten Erlöse aus Fernleitungsdienstleistungen durch die prognostizierten Transport -
kapazitäten dividiert werden. Die einzelnen ÜNB haben diese Abweichungen zwischen der jeweiligen Erlösobergrenze und den auf
Basis des Einheitstarifs erwirtschafteten Beträgen untereinander auszugleichen. Der einheitliche Briefmarkentarif führt dazu,
dass einige Fernleitungsnetzbetreiber ihre Entgelte erhöhen mussten, andere sie absenken konnten. Grundlage der Bepreisung in
den deutschen Marktgebieten ist ein Entry-Exit-System. Die Fernleitungsnetzentgelte werden unabhängig von konkreten Trans-
portpfaden erhoben. Dies diene der Förderung des Wettbewerbs, indem die Marktakteure den Ein- und Ausspeisepunkt getrennt
voneinander kontrahieren und Gas zwischen beliebigen Ein- und Ausspeisepunkten transportieren lassen könnten. Zentraler
Schwerpunkt der rechtlichen Auseinandersetzung vor dem OLG Düsseldorf bildete die Frage, ob der einheitliche Briefmarkentarif
den sehr heterogenen Netzstrukturen der deutschen Fernleitungslandschaft gerecht wird.
Die ÜNB hatten darauf verwiesen, dass der systemübergreifende Transport von Gas über die Grenzen eines Marktgebiets hinweg
zu Transitzwecken die Nutzung einer größer dimensionierten Netzinfrastruktur erfordere und mit geringeren Stückkosten verbun-
den sei als die systeminterne Nutzung. Somit bilde ein einheitlicher, die realen Kostenstrukturen nivellierender Briefmarkentarif die
unterschiedlichen Kostenstrukturen nicht sachgerecht ab und sei nicht verursachungsgerecht. Letztlich subventionierten die das
Fernleitungsnetz systemübergreifend nutzenden Transportkunden die systemintern nutzenden Kunden. 
Das OLG hatte darauf abgestellt, dass dem Transport von Gas in einem Entry-Exit-System grundsätzlich eine einheitliche gas -
wirtschaftliche Leistung zugrunde liegt, die überdies auf erheblichen Kooperationsleistungen der Fernleitungsnetzbetreiber
 beruht. Die Wertung der BNetzA, dass diese Leistung durch eine einheitliche Briefmarke sachgerecht bepreist werde, sei im
 Ergebnis richtig.                                                                                                                                                                                > DokNr. 20005968

Werbung für »grünen Regionalstrom« irreführend 
Das OLG Schleswig hat eine Werbung für »grünen Regionalstrom [...] direkt vom Anlagenbetreiber in deine Steckdose« als irrefüh-
rend untersagt. Strom aus Anlagen, die mehrere 100 Kilometer vom Verbraucher entfernt stehen, sei kein »Regionalstrom«. Auch
gelange der Strom nicht direkt von der Anlage in die Steckdose der Verbraucher, wenn er in das allgemeine Stromnetz eingespeist
wird und sich dort mit Strom aus anderen Quellen vermischt.
Geklagt hatte ein Verein zur Förderung lauteren Geschäftsverkehrs gegen den Vermittler von Energielieferungsverträgen für
Strom aus erneuerbaren Energien. Die Werbeaussage: »Sauberer Strom aus der Nachbarschaft: Ob aus Wind, Sonne oder Bio -
masse – wir vernetzen dich mit dem Strom, der in deiner Nähe erzeugt wird. Direkt vom Anlagenbetreiber in deine Steckdose.
So bekommst du 100% saubere Energie.« sei wettbewerbswidrig nach §§ 5 und 8 UWG, so das OLG in einem Urteil vom
03.09.2020 – 6 U 16/19. 
Die Werbeaussage »Direkt vom Anlagenbetreiber in deine Steckdose« erwecke den Eindruck, dass der gelieferte Strom unmittel-
bar und direkt aus der Anlage desjenigen Betreibers stammt, mit dem der Verbraucher den Energielieferungsvertrag abgeschlos-
sen hat. Das sei jedoch objektiv falsch, weil der Anlagenbetreiber den erzeugten Strom in das allgemeine Stromnetz einspeise und
sich der Strom dort mit Strom aus anderen Quellen vermische. Da die Werbung die räumliche Nähe und die Förderung des lokalen
Wirtschaftskreislaufs in den Vordergrund stellt, sei der Begriff der Region eng zu verstehen.                                  > DokNr. 20005969

U3.qxp_Layout 1  06.10.20  08:05  Seite 1

https://www.vw-online.eu/fachartikel/werbung-fuer-gruenen-regionalstrom-irrefuehrend.html
https://www.vw-online.eu/fachartikel/briefmarkenentgelte-fuer-gastransport-sind-zulaessig.html

	U1
	U2
	VW_10_2020_Innenteil
	U3
	U4

